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Das Präsidium 
3204-OLGOL-E-5236/2023 
 

7. Beschluss 

über die Änderung der richterlichen Geschäftsverteilung 

für das Jahr 2024 

 

I. Vorbemerkung: 

Mit Ablauf des 30. Juni 2024 endet die Erprobung von Richterin am Landgericht 
Berthy. 

Ab dem 1. Juli 2024 wird Richterin am Landgericht Möllers (LG Oldenburg) mit ihrem 
Arbeitskraftanteil von 4/5 zur Erprobung an das Oberlandesgericht abgeordnet. 

Durch Nr. 8 des 6. Beschlusses über die Änderung der richterlichen Geschäftsvertei-
lung für das Jahr 2024 sind nur 8 UF-Sachen vom 4. Zivilsenat/ 1. Senat für Familien-
sachen an den 11. Zivilsenat/ 3. Senat für Familiensachen abgegeben worden, und 
nicht wie erwartet 10 UF-Sachen. 

In der Zeit von Dezember 2023 bis Mai 2024 haben das Einverständnis der Beteiligten 
mit der Durchführung einer Güterichterverhandlung erlangt: 

- Richter am Oberlandesgericht Fischer in einem Verfahren 

- Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Holtmeyer in zwei Verfahren 

- Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Dr. Jaspert in einem Verfahren 

- Richterin am Oberlandesgericht Kayser in einem Verfahren. 

In der Zeit von Dezember 2023 bis Mai 2024 haben folgende Senate Referendare 
ausgebildet:  

- der 1. Zivilsenat 3 Monate 

- der 2. Zivilsenat 1 Monat 

- der 5. Zivilsenat 3 Monate 

- der 6. Zivilsenat 4 Monate 

- der 14. Zivilsenat 4 Monate. 

 

II. Das Präsidium beschließt: 

1. Richterin am Landgericht Berthy scheidet mit Ablauf des 30. Juni 2024 aus dem 
1. und 10. Zivilsenat aus. 

2. Richterin am Landgericht Möllers wird ab dem 1. Juli 2024 viertes weiteres Mit-
glied des 1. und 10. Zivilsenats. 



3. Der 1. Zivilsenat erhält wegen der Reduzierung des Arbeitskraftanteils um 1/5 ab 
dem 1. Juli 2024 Freikreuze im U- und W-Turnus in jedem 8. und 30. Durchgang. Zu-
gleich erhält der 1. Zivilsenat einen Bonus im U-Turnus von 5. 

4. Der 4. Zivilsenat/ 1. Senat für Familiensachen erhält wegen der reduzierten Abgabe 
von UF-Sachen einen Bonus im U-Turnus von 1,5. 

5. Der 11. Zivilsenat/ 3. Senat für Familiensachen erhält wegen der reduzierten Über-
nahme von UF-Sachen einen Malus im U-Turnus von 1,5. 

6. Richter am Oberlandesgericht Behren wird ab dem 1. Juli 2024 anstelle von Rich-
ter am Oberlandesgericht Dr. Ostwaldt erster Vertreter im 3. Zivilsenat/ 2. Senat für 
Familiensachen. 

7. Für die Güterichtertätigkeit in der Zeit von Dezember 2023 bis Mai 2024 erhalten 
zum 1. Juli 2024 

- der 4. Zivilsenat/ 1. Senat für Familiensachen einen Bonus im U-Turnus von 1, 

- der 13. Zivilsenat/ 4. Senat für Familiensachen einen Bonus im U-Turnus von 1 und 

- der 14. Zivilsenat einen Bonus im U-Turnus von 0,5. 

8. Für die Referendarausbildung in der Zeit von Dezember 2023 bis Mai 2024 erhalten 
zum 1. Juli 2024 

- der 1. Zivilsenat einen Bonus im U-Turnus von 1,5, 

- der 2. Zivilsenat einen Bonus im U-Turnus von 0,5, 

- der 5. Zivilsenat einen Bonus im U-Turnus von 1,5, 

- der 6. Zivilsenat einen Bonus im U-Turnus von 2 und 

- der 14. Zivilsenat einen Bonus im U-Turnus von 2. 

9. Zum Ausgleich einer vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024 gegenüber dem 
Hauspensum niedrigen Belastung im Senat für Bußgeldsachen erhält der 13. Zivilse-
nat/ 4. Senat für Familiensachen zum 1. Juli 2024 im U-Turnus einen Malus von 8. 
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*urlaubsbedingt an der Beschlussfassung gehindert 


